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RS OGH 1963/10/10 5Ob271/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1963

Norm

ABGB §263

ABGB §282 A

Rechtssatz

Die P3icht des Kurators, am Ende seiner Tätigkeit das Vermögen des Kuranden dem neu bestellten Kurator gegen

Empfangschein zu übergeben, besteht unabhängig davon, ob die Bestellung rechtskräftig wurde. Es genügt, daß der

Kurator gerichtlich bestellt wurde und die Pflichtangelobung geleistet hat.
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